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Info-Blatt online 
 
Wir möchten Sie hiermit nochmals darauf hinweisen, dass unser Informationsblatt nicht nur 
in Papierform, sondern auch als PDF-Datei im Internet über unsere Homepage zum  
Download zur Verfügung steht. 
Sie finden die Datei unter www.weissdorf.de im Bereich „Rathaus & Bürgerservice – Service - Mitteilungs-
blatt“. 
Hier haben Sie auch die Möglichkeit, auf vorhergehende Ausgaben zurückzugreifen. 
 

 
Protokollauszug Gemeinderat Weißdorf vom 23.07.2020 
 
Baugebiet Waldsteinblick II; Vergabe der Erschließungsplanung (Straßenbau, Wasserleitung, 
Abwasserkanäle) 
 
Das Ingenieurbüro USS-Consult, Naila, erhält auf der Grundlage seines Honorarangebots vom 
30.06.2020 mit 25.157,74 € inkl. 16 % USt. den Auftrag zur Erstellung der Entwurfsplanung für die 
Erschließung des Baugebiets Waldsteinblick II. 
 
 
Einfache Dorferneuerung Oppenroth; Einleitungsbeschluss 
 
Gemäß Schreiben vom 22.06.2020 hat das Amt für ländliche Entwicklung für Oppenroth die „einfa-
che Dorferneuerung eingeleitet“. Das bedeutet, dass, unabhängig vom Beginn der Straßensanie-
rungsarbeiten durch die Gemeinde, ab diesem Zeitpunkt auch Privatmaßnahmen durch das ALE 
gefördert werden können.  
 
Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden schriftlich hierüber informiert. 
 
 
Erlass der Satzung über die öffentliche Entwässerungsanlage - Entwässerungssatzung 
(EWS) 
 
Anlass für die vorgenommenen Änderungen war der Hinweis aus dem Prüfungsbericht des BKPV.  
 
Die momentan gültige Satzung wurde mit der jetzigen Mustersatzung abgeglichen und in mehreren 
Punkten aktualisiert und verschiedene redaktionelle Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen 
basieren hauptsächlich auf Satzumstellungen, ausführlicheren Definitionen und kleineren Erweite-
rungen durch Rechtsprechungen.  
 
Die vorliegende Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage – Entwässerungssatzung (EWS) 
der Gemeinde Weißdorf wird als Satzung beschlossen. Die Satzung tritt ab 01.08.2020 in Kraft. 
 
Sie wurde bereits im letzten Informationsblatt bekannt gemacht. 

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Weißdorf – Mitteilungen – Berichte – Anzeigen 
 

Verantwortlich für alle Veröffentlichungen, außer kirchlichen Nachrichten, Vereinsnachrichten und Anzeigen: 
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Umstellung/Outsourcing beim gemeindlichen Info-Blatt 
 
Seit Jahren steht die Überlegung im Raum, dass man das gemeindliche Informationsblatt hinsicht-
lich des Layouts verbessert und die Sache evtl. auch auf Ebene der Verwaltungsgemeinschaft zu-
sammen mit dem Markt Sparneck betreiben könnte. Dazu bieten verschiedene Verlage und Dienst-
leister ihren Service an, welcher teilweise auch beinhaltet, dass eine Zustellung der Info-Blätter flä-
chendeckend an sämtliche Haushalte vorgenommen wird (siehe die im RIS angefügten Angebote). 
Momentan geschieht die Verteilung in der Gemeinde Weißdorf lediglich durch Auslegen an einigen 
zentralen Stellen. Der Markt Sparneck stellt bei Interesse gegen Entgelt die Info-Blätter teilweise zu, 
muss sich aber auch hier um die Austräger kümmern. Die lückenlose Verteilung an alle Haushalte 
könnte eine gute Basis darstellen für eine Verbesserung der Kommunikation gegenüber der Bürger-
schaft. 
 
Durch die Zusammenfassung auf Ebene der Verwaltungsgemeinschaft Sparneck würden sich ge-
wisse Synergieeffekte ergeben. Beispielsweise müssen Bekanntmachungen von Landratsamt, Re-
gierung, landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaft etc. nur noch in einem Info-Blatt veröffentlicht 
werden. Dass sich Bürger/innen der Gemeinde Weißdorf in der Folge auch über Themen aus dem 
Markt Sparneck informieren können (und umgekehrt), ist ein durchaus erwünschter Nebeneffekt, 
nicht nur in Bezug auf Veranstaltungen.  
 
Inserate von Firmen hätten eine größere Reichweite, was ebenfalls als Vorteil anzusehen ist. Diese 
würde sich durch die flächendeckende Zustellung an alle Haushalte im Gebiet der VGem Sparneck 
zusätzlich erhöhen. Redaktionelle Beiträge von Vereinen und Organisationen (z. B. von Veranstal-
tungen) könnten kostenfrei veröffentlicht werden. 
 
Herr Schratt bittet darum, dass die Verteilung in sämtlichen Ortsteilen funktioniert. Beim Blickpunkt 
ist dies wohl nicht zuverlässig der Fall. Frau Ramming sieht es positiv, dass Doppelarbeit in der 
Verwaltung entfällt. Außerdem können die Vereine diese Möglichkeit nutzen für die Veröffentlichung 
von Veranstaltungen.  
 
Herr Schuld erkundigt sich, ob ein PDF unter der Homepage verfügbar ist. Erster Bürgermeister 
Hain bejaht dies. Die Seitenzahl pro Infoblatt wird bei ca. 20 liegen. Theoretisch könnte man auch 
„aufstocken“. Dies wird sich im Laufe der Zeit einspielen.  
 
Voraussichtlich am 14.09.2020 könnte Gemeinschaftsversammlung entscheiden. Damit könnte das 
gemeinsame Infoblatt bereits mit Wirkung ab November 2020 starten. 
 
Frau Strunz weist auf die teilweise etwas klein geratene Schrift in manchen Musterexemplaren hin, 
die Bürgermeister Hain zu diesem TOP heute den Ratsmitgliedern zur Ansicht in Umlauf gab. 
 
Der Gemeinderat Weißdorf steht einem Infoblatt auf VGem-Ebene gemeinsam mit dem Markt Spar-
neck positiv gegenüber und gibt dazu seine Zustimmung. 
 
 
Herstellung der Außenanlagen der Turnhalle; Genehmigung von Nachträgen 
 
Bei der Gestaltung der Außenanlagen sind bisher folgende Kostenmehrungen aufgetreten: 
 
Einbau von zwei Kabelzugschächten: 2.136,74 Euro inkl. Mwst. 
Entsorgung von belastetem Asphalt: 6.500,00 Euro inkl. Mwst. 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Kostenmehrungen wie vorgetragen. 
 
 
Gemeindliche Veranstaltungen in 2020 
 
Gemäß § 5 Abs.1 der zum Zeitpunkt der Ladung (bis 19.07.2020) gültigen 6. Bayerischen Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung sind „öffentliche Festivitäten“ landesweit untersagt. Es ist davon 
auszugehen, dass dieses Verbot auf jeden Fall bis zum 31.08.2020 verlängert wird. 



 
 

Davon betroffen sind die ursprünglich für den 8. August geplante Bierkärwa und das für den 
30.08.2020 geplante Dorffest. 
 
 
Ob und in welcher Form die für den 5. Dezember geplante Nikolausparty sowie der am 6. Dezember 
geplante Adventsmarkt stattfinden, sollte zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. 
 
Laut Frau Ramming bleibt für Veranstaltungen im Sommer 2020 nicht mehr viel Zeit übrig wegen 
Konfirmationswochenende und Kärwa im September. Deshalb sollte man sich auf Weihnachts-
markt/Nikolausparty konzentrieren. 
 
Im Übrigen sollten im Sommer die Vereine vorrangig aktiv werden können, sofern wieder zulässig. 
Dritter Bürgermeister Hertrich schlägt vor, dass man sich relativ kurzfristig für die eine oder andere 
Veranstaltung entscheidet und zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Absage macht. Viel-
leicht könnte auf Ende August der Festausschuss tagen und ggf. entscheiden, ob und was man in 
2020 noch an Veranstaltungen durchführt.  
 
In diesem Sinne überlässt man die Entscheidung dem Festausschuss auf Grundlage des dann gül-
tigen Infektionsschutzgesetzes.  
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
Betrieb von Rasenmähern 
 
Nach den Bestimmungen der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung dürfen Rasenmäher an 
Werktagen nur noch in der Zeit von  
 

07.00 – 20.00 Uhr 
betrieben werden. Der Betrieb von Rasenmähern an Sonn- und Feiertagen ist nicht erlaubt. 

 
 

Bevölkerungsstand 
 
Am Stichtag 31.07.2020 lautet der Bevölkerungsstand der Gemeinde Weißdorf: 
             (Vergleich 30.06.2020) 
 
Gesamteinwohnerzahl:   1203     1205 
Davon  
Hauptwohnsitze:     1129     1131 
Nebenwohnsitze:            74         74 
 
 
 

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
 
Es wurde festgestellt, dass bei verschiedenen Grundstücken, insbesondere in Neubaugebieten, die 
Äste von Bäumen und Sträuchern in den Verkehrsraum hineinragen. Wir möchten ausdrücklich da-
rauf hinweisen, dass über dem Fahrbahnbereich ein Lichtraumprofil von mindestens 4,50 m und im 
Gehwegbereich ein solches von 2,50 m vorhanden sein muss. 
 

Die betroffenen Grundstückseigentümer werden deshalb gebeten, ihrer Verpflichtung gemäß dem 
Bayer. Straßen- und Wegegesetz nachzukommen und ihre Sträucher zurück zu schneiden. Bei 
Nichtbeachtung müsste eine Ersatzvornahme angeordnet werden. Wir hoffen jedoch, dass es sol-
cher Maßnahmen nicht bedarf.  
 



 
 

Fundsachen 
 
Beim Fundamt im Rathaus in Sparneck wurden folgende Fundsachen abgegeben: 
 
1 Kindergeldbeutel 
1 Kinderschirmmütze und Kinder-Mundnasenschutz 
 
 

Fundgegenstände können von den rechtmäßigen Eigentümern während der allgemeinen Dienst-
stunden abgeholt werden. 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Einladung zur Grenzbegehung der Gemeinde Weißdorf gemäß Art. 12 Abmarkungs-
gesetz (AbmG); 
 
Die diesjährige Grenzbegehung der Gemeinde Weißdorf findet am  
 

Samstag, den 19.09.2020 um 9.00 Uhr 
 
statt. 

Treffpunkt: Gasthaus Zur Burgruine Oppenroth 
 

Ab Treffpunkt erfolgt die gemeinsame Abfahrt mit gemeindlichen Fahrzeugen zum Ausgangspunkt. 
 

Die Tour geht von Bärlas nach Oppenroth. Besichtigt wird der Grenzverlauf zwischen den Gemar-
kungen Seulbitz und Schwarzenbach/S.  
Die Schlussbesprechung findet im Gasthaus Zur Burgruine Oppenroth statt. 
Eingeladen sind alle Feldgeschworenen der Gemeinde Weißdorf, Gemeinderäte und Grundstücks-
eigentümer. 
 

Im Übrigen kann sich jedermann, der interessiert ist, an der Grenzbegehung beteiligen. Wasserfes-
tes Schuhwerk sowie wetterfeste Kleidung wird den Teilnehmern empfohlen. 
 
Weißdorf, den 24.08.2020 
Gemeinde Weißdorf 
 
 
Hain 
1.Bürgermeister 

 

Entlastende Angebote für pflegende Angehörige im Hofer Land 

Zu Beginn des Jahres wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern be-
darfsorientierte Angebote zur Entlastung und zur Information pflegender Angehöriger auf den Weg 
gebracht und in der Broschüre „Zu Hause pflegen. Gesund und informiert bleiben.“ veröffentlicht.  
Ab März 2020 mussten jedoch alle Veranstaltungen Corona bedingt abgesagt werden. Nun werden 
einige Anbieter im Herbst 2020 wieder starten und die Angebote unter Berücksichtigung entspre-
chender Hygieneregeln für pflegende Angehörige organisieren.  
Die Gesundheitsregion plus Stadt und Landkreis Hof hat die Veranstaltungen zusammenge-
fasst und gibt einen Überblick mit allen relevanten Informationen.  
 
Sie finden die Datei unter auf unserer Homepage unter:   
www. Weissdorf\Leben\Senioren u. Menschen mit Behinderung 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Amtsstunden u. Bürgersprechstunden im Rathaus Weißdorf 
 

Amtsstunden   
von 16.00 – 18.00 Uhr  1. und 3. Mittwoch (5.) im Monat     

 

    Sommerferien 

 

16.09.2020 

           

30.09.2020 

 

07.10.2020 

 

21.10.2020 

    Herbstferien 

18.11.2020 
           

02.12.2020 
 
16.12.2020 
 
    Weihnachtsferien 
 
Die Bürgersprechstunde findet jeden Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr statt 
 (außer in den Ferien). 
 
In den Ferienzeiten bitten wir Sie, bei der Verwaltungsgemeinschaft in Sparneck, Marktplatz 4, 
vorzusprechen (Tel. 09251/9903-0). 
 

 
 
 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

LKK zahlt Prämie bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen 

 
Mitglieder der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) können eine Prämie beantragen, 
wenn sie im abgelaufenen Kalenderjahr länger als drei Kalendermonate dort versichert waren 
und keine Leistungen für sich und ihre über 18 Jahre alten mitversicherten Angehörigen in 
diesem Kalenderjahr beansprucht haben. 
 
Die Prämie beträgt ein Zwölftel der im Kalenderjahr gezahlten Beiträge. Wer für 2020 eine Prämie in 
2021 erhalten möchte, muss dies der LKK bis zum 30. September 2020 schriftlich mitteilen. Diese 
Frist gilt jedoch nur für diejenigen, die bisher noch keine Teilnahmeerklärung abgegeben haben. 
Wurde in 2019 bereits eine solche eingereicht, so verlängert sich diese automatisch um ein Jahr, 
sofern sie nicht gekündigt wurde. Das Formular hierfür – falls  noch keine Teilnahme beantragt wur-
de – kann  im Internet abgerufen werden unter www.svlfg.de/mediencenter.  
Gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen können weiterhin erfolgen, ohne dass die Prämie entfällt. Da-
zu gehören unter anderem Leistungen der Primärprävention, zur Verhütung von Zahnkrankheiten, 
bei Schwangerschaft und Mutterschaft oder zur Früherkennung von Krankheiten (zum Beispiel 
Krebsvorsorge oder Herz-Kreislauf-Check-up) sowie Schutzimpfungen oder Kindervorsorgeuntersu-
chungen. Mitversicherte Kinder unter 18 Jahren sind komplett ausgenommen, das heißt, der Kin-
derarztbesuch schmälert die Prämie nicht. Der Antrag ist ein Jahr lang bindend. Er kann vom Mit-
glied mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. 
Ansonsten verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr. 

 

 

http://www.svlfg.de/mediencenter


 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

Kirchliche Nachrichten 
 
Gottesdienste St. Maria Weißdorf 
 

02.09.20 1. Mi/Monat 10.30h Gottesdienst im Seniorenhaus Zell (Pfrn. Teschke) 

06.09.20 13. So.n.Tr.   9h Gottesdienst vorauss. mit Abm. (Pfrn. Teschke) 

Di. 

08.09.20 

Schulanfangs-

GD 

   

8.15h 

10h 

Gottesdienst in Weißdorf f. GS Wdf – Spn. 

1. Gruppe (2.Kl.) (Pfrn. Teschke) 

2. Gruppe (1.Kl.) (Pfrn. Teschke) 

13.09.20 14. So.n.Tr.   9h Gottesdienst (Pfrn. Teschke) 

20.09.20 15. So.n.Tr. 

Kirchweih 

10h Gottesdienst (Pfrn. Teschke) 

26.09.20 Sa. 16h Beichtandacht für Konfirmanden (Pfrn. Teschke) 

27.09.20 16.So.n.Tr. 10h 

17.30h 

Konfirmation (Pfrn. Teschke) 

Dankandacht 

 
Musikschule Landkreis Hof wieder offen für jedermann 
 
LANDKREIS HOF – Rückkehr zur Normalität. Die Musikschule des Landkreises Hof hat die corona-
bedingte Schließung gemeistert. Die Mitarbeiter der Einrichtung freuen sich, aber dem 14. Septem-
ber 2020 wieder flächendeckend Musikschulunterricht im Landkreis Hof anbieten zu können. Wer 
den Einstieg in die Welt der Musik sucht, ein Instrument erlernen möchte oder mit anderen gemein-
sam musizieren oder singen will, kann sich jederzeit an die Musikschule Landkreis Hof wenden.  
Die Musikschule verfügt über ein breites musikalisches Bildungsangebot, flächendeckende Unter-
richtsangebote und Wohnortnähe, sozial verträglich gestaltete Unterrichtsgebühren für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene. Die Lehrkräfte der Musikunterricht sind fachlich und pädagogisch quali-
fiziert, sie finden und fördern musikalische Begabungen bis hin zur Studienaufnahme. Anmeldungen 
werden jederzeit entgegengenommen, unter anderem für die Instrumente Klarinette, Saxophon, 
Klavier, Keyboard, Quer- und Blockflöte sowie Violine. Es kann kostenlos und unverbindlich ein indi-
vidueller Schnuppertermin vereinbart werden. Infos und Anmeldung bei der Musikschule des Land-
kreises Hof, Ludwigstraße 7, in Hof sowie telefonisch unter 09281 7145-15 und per E-Mail an  
info@musikschule-landkreis-hof.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@musikschule-landkreis-hof.de


 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presseinformation 
 

40 Jahre Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof 
 

Seit nunmehr 40 Jahren kümmert sich der Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof (AZV Hof) um die Abfallent-
sorgung im Verbandsgebiet. Am 6. August 1980 wurde er durch Veröffentlichung im Regierungsamtsblatt offiziell 
gegründet. Anlass für die Gründung des AZV Hof war damals der gemeinsame Betrieb der Deponie Silberberg.  
Wurden anfangs die Geschäfte des Zweckverbandes noch von den Referaten der Stadt Hof mitverwaltet, erhielt der 
AZV 1991 einen eigenen Geschäftsführer und eigene Räumlichkeiten am Kirchplatz 10 in Hof.  
 
Insbesondere Anfang der 90er Jahre kamen neue Aufgaben hinzu. Die Verfüllung der Deponie Silberberg schritt 
stark voran, es gab neue gesetzliche Vorgaben und die Erwartungen der Bürger an eine Weiterentwicklung der 
Abfallentsorgung nahmen zu. 
 
So entstanden 1992 bis 1994 acht Wertstoffhöfe. Das Wertstoffmobil tourte 1992 erstmals durch die Gemeinden 
des Landkreises Hof. Neben der mobilen Problemabfallsammlung entstand 1992 eine stationäre Sammelstelle am 
Wertstoffhof Hof. In Kooperation mit örtlichen Landwirten wurden ebenfalls 1992 neun Kompostanlagen zur Kom-
postierung von Grüngut und zum Teil Bioabfälle gebaut. 1995 war die Biotonne flächendeckend eingeführt. Der AZV 
Hof übernahm die Verantwortung für die gesamte Verwertung der verschiedenen Abfälle wie Papier, Bioabfall, 
Grüngut, Altholz etc. Zur Gewährung der Entsorgungssicherheit für den Restmüll wurde 1994 ein Vertrag mit dem 
Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) geschlossen, der das Müllkraftwerk in Schwandorf betreibt. Im 
Jahre 2004 wurde der AZV Vollmitglied beim ZMS. Zur Umladung des Restmülls baute der ZMS im Jahr 2005 eine 
Umladehalle auf dem Gelände der ehemaligen Deponie Silberberg. Seit dem Jahr 2002 stellt sich der AZV erfolg-
reich der jährlichen Überprüfung als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. 2004 übernahm der AZV Hof das Ge-
schirrmobil von der Stadt Hof und intensivierte das Angebot zur Abfallvermeidung. 
2009 lagerte der AZV Hof die letzte Tonne auf der Deponie Silberberg ab. Im Rahmen der Stilllegung schlossen sich 
in den Folgejahren zahlreiche, umfangreiche Baumaßnahmen an.  
Als Ersatz für die stillgelegte Deponie wurden Kooperationen mit den Landkreisen Wunsiedel (2005) und Tirschen-
reuth (2010) eingegangen, um deponiefähige Abfällen wie Asbest, Mineralwolle, kontaminierten Bauschutt etc. wei-
terhin entsorgen zu können. 
 
Die Wertstoffhöfe wurden aufgrund des hohen Zuspruchs im Laufe der Jahre vergrößert und ausgebaut. 2009 rich-
tete der AZV Hof das AbfallServiceZentrum auf der ehemaligen Deponiefläche ein. Dort werden seitdem auch aus 
dem gewerblichen Bereich diverse Abfälle angenommen und die Wertstoffe von den Wertstoffhöfen und –mobilen 
umgeschlagen. 2013 startete der AZV Hof mit der Altkleidersammlung an den Wertstoffinseln und 2016 mit dem 
Projekt eTonne und eBox.   
                        
Seit Beginn des Jahres 2015 werden die Bioabfälle aus der Tonnenleerung in Stadt und Landkreis Hof nicht mehr 
an einigen der Kompostplätze verarbeitet, sondern in der Nassvergärungsanlage der Fa. RSB in Rehau-Wurlitz. 
Neben Gas, Strom und Abwärme wird dort auch Dünger für die Landwirtschaft und den Landschaftsgartenbau er-
zeugt. 
 
Begleitet wurden diese Entwicklungen von einer intensiven Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Waren am An-
fang Lösungen wegen Geruchsproblemen an der Deponie Silberberg gefragt, legt der AZV heute Wert darauf den 
Bürgern in den Sozialen Medien zielgerichtete Informationen zu vermitteln. Der Abfallkalender ist seit 1992 stetiger 
Begleiter der Bürger. Zum Publikumsmagnet hat sich das alle zwei Jahre stattfindende Wertstoffhof-Festla entwi-
ckelt. Die 1991 begonnene Umweltbildung konnte durch die Einstellung einer pädagogischen Fachkraft im Jahr 
2010 intensiviert werden. Die Umweltbildungsarbeit wurde durch die Unesco ausgezeichnet und trägt das Qualitäts-
siegel „Umweltbildung.Bayern“. Auf internationaler Ebene gab es gemeinsame Wettbewerbe und mehrmaligen Sti-
pendiatenaustausch mit Brasilien und Polen, Führungen, gegenseitige Besuche und vieles mehr. In Sachen Abfall-
vermeidung startete 2018 in Verbindung mit dem Hof-Becher die Kampagne #lassihnverschwinden. 
Näheres zu 40 Jahren AZV sowie detaillierte Informationen zur Deponie Silberberg finden sich auf der Internetseite 
des AZV www.azv-hof.de 
 

http://www.azv-hof.de/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 


